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18.3714

Postulat RK-SR.
Überprüfung des Abstammungsrechts

Postulat CAJ-CE.
Examen du droit de la filiation

Ständerat/Conseil des Etats 12.12.18

Le président (Fournier Jean-René, président): Le Conseil
fédéral propose d'adopter le postulat.

Janiak Claude (S, BL), für die Kommission: Dieses Postu-
lat ist das Ergebnis der Beratungen des Bundesgesetzes
über genetische Untersuchungen beim Menschen, das wir
im Sommer 2018 hier im Plenum beraten haben. Sie erin-
nern sich daran, dass verschiedene Ratsmitglieder ihrem Un-
behagen über die Regelung in Artikel 56 Absatz 1 Litera a in
Verbindung mit Artikel 52 Absatz 1 Ausdruck gegeben haben,
wonach DNA-Profile neu nur erstellt werden dürfen, wenn die
betroffenen Personen schriftlich zugestimmt haben; Zuwider-
handlungen haben gar strafrechtliche Konsequenzen.
Das führt heute beim Wissen um die biologische Abstam-
mung zu einer Asymmetrie zuungunsten von biologischen
bzw. rechtlichen Vätern. Sie können sich erinnern, dass wir
vor einiger Zeit die Kinderrechtskonvention verabschiedet ha-
ben. Es ist völlig klar, dass heute jedes Kind das Recht auf
Kenntnis der eigenen Abstammung hat. Das kann es späte-
stens dann durchsetzen, wenn es volljährig ist und entspre-
chende Anträge stellen bzw. versuchen kann, seine Abstam-
mung herauszufinden. Die Mütter haben in der Regel hohe
Gewissheit, wer der biologische Vater ist. Sie kennen das la-
teinische Sprichwort "Mater semper certa est". Ja, und sie
weiss dann auch mehr. Wenn das nicht so ist, können es
Mütter abklären lassen.
Heute ist es so, dass allein schwangere Frauen den Ent-
scheid über die Durchführung einer pränatalen Vaterschafts-
abklärung treffen können. Väter hingegen haben das Recht
auf Kenntnis der eigenen Nachkommen nicht, es sei denn,
die Mutter stimme zu, dass eine entsprechende Abklärung
gemacht wird.
Ich denke, es ist klar, dass sich seit der Revision des Kindes-
rechts, die auch schon einige Jahre zurückliegt, die Situation
der Familien in der Schweiz stark verändert hat. Ich muss das
nicht weiter ausführen. Insbesondere haben sich auch die
Möglichkeiten verändert, um herauszufinden, wer der Vater
ist. Früher hat man das anhand von Bluttests getan. Auch die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches sind ja sehr restriktiv
in Bezug auf die Anfechtungsmöglichkeiten. Wenn man das
nicht im ersten Jahr nach der Geburt macht, ist es praktisch
nicht mehr möglich, und wenn man Zweifel bekommt, müsste
man sofort eine Klage einreichen; die Fristen sind da relativ
kurz.
Kollege Caroni und ich haben dann darüber debattiert, wie
man ein entsprechendes Postulat formulieren kann. Wir ha-
ben uns auch mit der Verwaltung ausgetauscht. Es liegt jetzt
ein Text vor, der mit dem Departement abgesprochen ist. Man
sieht im Text, dass auch das Bundesgericht der Meinung ist
– das hat es in Entscheiden relativ deutlich zum Ausdruck
gebracht –, es selber könne an Situationen, die unbefriedi-
gend sind, nichts ändern, sondern bei diesen Fragen sei der
Gesetzgeber gefordert.
Ich bitte Sie, diesem Postulat positiv zu begegnen und es
anzunehmen.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich kann es auch hier
kurz machen. Es ist in der Tat so: Seit der Revision des Kin-
desrechtes – das war 1976 – hat sich nicht nur die Struk-
tur der Familien stark verändert, sondern auch die Entste-
hung des Kindesverhältnisses. Der Bundesrat hatte bereits
in seinem Bericht zur Modernisierung des Familienrechtes

2015 darauf hingewiesen, dass man diese Thematik ange-
hen solle.
Der Kommissionssprecher hat es gesagt: Auch das Bundes-
gericht hat den Gesetzgeber eigentlich aufgerufen, hier die
Situation der geltenden Regeln betreffend die Anfechtung der
Vaterschaftsvermutung des Ehemannes durch die Kindes-
mutter zu klären. Da muss man sich fragen, ob das noch zeit-
gemäss ist. Auch die Entwicklungen in der Fortpflanzungs-
medizin müssten im Abstammungsrecht berücksichtigt wer-
den.
Sie wissen, dass Frankreich sich intensiv mit diesen Fragen
auseinandergesetzt hat, Deutschland ebenfalls. Ich denke,
wir tun gut daran, das jetzt auch zu tun.
In diesem Sinne beantragt Ihnen der Bundesrat, ebenfalls
dieses Postulat anzunehmen.

Angenommen – Adopté

18.3789

Interpellation Kuprecht Alex.
Dublin-Abkommen.
Wird die Schweiz ausgetrickst?

Interpellation Kuprecht Alex.
Règlement Dublin.
La Suisse se fait-elle rouler
dans la farine?
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Le président (Fournier Jean-René, président): Monsieur Ku-
precht est partiellement satisfait de la réponse écrite du Con-
seil fédéral, mais il ne demande pas la discussion. Je remer-
cie Monsieur Kuprecht pour ce gain de temps. – L'objet est
ainsi liquidé.

18.3809

Interpellation Müller Damian.
Schwierige Ausschaffungen.
Was macht der Bundesrat?

Interpellation Müller Damian.
Renvois compliqués.
Que fait le Conseil fédéral?
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Le président (Fournier Jean-René, président): Monsieur
Müller est partiellement satisfait de la réponse écrite du Con-
seil fédéral. La discussion est demandée. – Ainsi décidé.

Müller Damian (RL, LU): Zuerst möchte ich mich beim Bun-
desrat für die Stellungnahme bedanken, möchte aber gleich
anfügen, dass ich nur teilweise befriedigt bin, und dies in
mehrfacher Hinsicht.
Erstens behauptet der Bundesrat, dass er jedes ihm zur Ver-
fügung stehende Mittel für eine effiziente und glaubwürdige
Asylpolitik einsetze. Mit dieser Aussage habe ich, Frau Bun-
desrätin, schon ein wenig Mühe. Können Sie uns z. B. sagen,
wie oft die Visapolitik genutzt wurde, um die Rückkehr in ein
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